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Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
für die Feuer-Inhaltsversicherung für landwirtschaftliche Betriebe
(Generali Landwirtschaft 2013) – Fassung Januar 2013

A. Pauschaldeklaration Basisschutz
I. Versichert sind in Erweiterung des Versicherungsscheins/Nachtrags1) gemäß

Versicherungsschein/
Nachtrag

– Es gilt die erweiterte Neuwertentschädigung, auch wenn der Zeitwert unter 40 % des Neuwertes ist
(Klausel G056) .............................................................................................................. ............................... ......iebseinrichtung und Vorräte

II. Entschädigungsgrenzen
(Die Einschlüsse mit Entschädigungsgrenzen entfallen beim Basisschutz.)

III. Zusätzliche Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (Prozentsätze berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I) bis höchstens
in der Feuerversicherung
1. Aufräumungs-, Bewegungs-, Schutz-, Abbruch- und Feuerlöschkosten ..................................................... bis 5 %
2. Sachen in Feld- und Reihenscheunen, Schobern, Großballenläger und Bergeräumen.............................. bis 5 %
3. Brandschäden an Trocknungsanlagen sowie deren Inhalt, auch wenn der Brand innerhalb der Anlagen

ausgebrochen ist (Klausel 3101) ............................................................................................................ .....
bis 5 %

der Vers.-summe

1) Pferde müssen im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen. Der Versicherungswert für Pferde beträgt je Pferd
inkl. Tierarztkosten max. 10.000 €, insgesamt max. 30.000 €.

B. Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen:

I. Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) – Fassung Januar 2008 ............................................................. 40100
2. Zusatzbedingungen für die Feuerversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (LZB 87) – Fassung Januar 2008 ........................ 40102

II. Besondere Vereinbarungen

zur Feuerversicherung
1. Klauseln gemäß Abschnitt C
2. Sicherheitsvorschriften für die Landwirtschaft .......................................................................................................................... 442242

C. Klauseln
Sofern die Mehrkosten- und Ertragsausfallversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch für diese Versi-
cherung.

Klauseln für die Feuerversicherung
1701E Summenanpassung für die Versicherung beweglicher
Sachen (EURO)

1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies
besonders vereinbart ist, erhöht oder vermindert sich zur
Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen
mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend
dem Vomhundertsatz, um den sich der Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalen-
derjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr ver-
ändert hat. Der Vomhundertsatz wird auf eine Stelle hinter
dem Komma gerundet. Maßgebend ist der vom Statisti-
schen Bundesamt jeweils für den Monat September fest-
gestellte und veröffentlichte Index.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird
auf volle 500 € aufgerundet. Die neue Versicherungssum-
me und die geänderte Prämie werden dem Versicherungs-
nehmer jeweils bekannt gegeben.

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der
gemäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Vomhundertsatz unter 3
liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein Ver-
gleich zwischen dem vergangenen Kalenderjahr und dem-
jenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine
Summenänderung berücksichtigt wurde.

4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich erge-
bende erhöhte Prämie darf die im Zeitpunkt der Erhöhung
geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt
jedoch nur, wenn sich die neue Tarifprämie auf eine unver-
änderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorlie-
genden Bestimmungen vereinbart ist, erhöht sich vom
Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versiche-
rungssumme um einen Vorsorgebetrag von 5 %.

6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem
Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen
bleiben unberührt.
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7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über
die geänderte Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer durch eine Erklärung in Textform die ihm mit-
geteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versi-
cherungsnehmer zugleich die Erklärung gemäß Nr. 8 ab-
geben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres durch eine Erklärung in Text-
form verlangen, dass die Bestimmungen über die Sum-
menanpassung für die Versicherung von beweglichen Sa-
chen künftig nicht mehr anzuwenden sind.

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz und Ersatz für sonstige
versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekürzt.

1803 Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsneh-
mers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag ver-
pflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

1901 Abschlagszahlung

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlags-
zahlung in Höhe des Betrages, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist, abweichend von den dem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen schon drei
Wochen nach Anzeige des Versicherungsfalls erfolgt.

1904 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit
einer Maschinenversicherung

1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig,
ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so
können der Versicherungsnehmer, der Versicherer des vor-
liegenden Vertrages und der Maschinenversicherer verein-
baren, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Ver-
trag und des Maschinenschadens in einem gemeinsamen
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachver-
ständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige
tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsan-
spruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt
werden. Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverstän-
digenverfahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber
den beiden Versicherern verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständi-
gen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverstän-
dige benennen.

Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sach-
verständige oder auf einen gemeinsamen Sachverstän-
digen einigen.

Jede Partei kann die andere Partei unter Angabe des
oder der von ihr benannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, auch ihrerseits einen Sachverständi-
gen zu benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei
Wochen nach Empfang der Aufforderung, so kann die
auffordernde Partei den Sachverständigen der säumi-
gen Partei durch das für den Schadenort zuständige

Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist
auf diese Folge hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachver-
ständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Per-
sonen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

3. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachver-
ständigen gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen und die vereinbarten
Bedingungen für die Maschinen-Versicherung.

4. Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen diese voneinan-
der ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann überge-
ben.

Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte in-
nerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständi-
gen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung den drei Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder ihrer Sachverstän-
digen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu
einem Drittel.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen
berechnen die Versicherer die Entschädigung.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver-
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so betei-
ligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläu-
fig mit der Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten im Versicherungsfall gemäß den dem vorliegen-
den Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie gemäß den vereinbarten Bedin-
gungen für die Maschinen-Versicherung nicht berührt.

2601 Anerkennung

1. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und
liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versiche-
rer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände
bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig ver-
schwiegen worden sind.

3101 Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen
Erhitzungsanlagen

Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann zu ersetzen,
wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht.

3502 Versicherungswert der Betriebseinrichtung in landwirt-
schaftlichen Betrieben

Versicherungswert der Betriebseinrichtung in landwirtschaftlichen
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Betrieben ist abweichend von § 10 Nr. 2 LZB 87 entweder der
Neuwert gemäß § 5 Nr. 2 a AFB 87 oder unter den dort genann-
ten Voraussetzungen der Zeitwert gemäß § 5 Nr. 2 b AFB 87
oder der gemeine Wert gemäß § 5 Nr. 2 c AFB 87.

3609 (90) Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrie-
ben

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen
regelmäßig durch eine Elektrofachkraft prüfen und Mängel
innerhalb einer von dieser Fachkraft bestimmten Frist be-
seitigen zu lassen.

2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versiche-
rers nachzuweisen, dass die Prüfung durchgeführt ist und
die Mängel beseitigt sind.

3605b Vorübergehende Abweichung von Sicherheits-
vorschriften

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs-
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem
Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende
technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung
die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Verstoß
gegen § 7 AFB 87 bzw. § 14 ABDS, und wenn derartige Abwei-
chungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht
als Verstoß gegen §§ 6, 6 a AFB 87 Fassung 2008 bzw. §§ 13,
13 a ABDS Fassung 2008. Abweichungen, die, soweit nichts
anderes vereinbart ist, 4 Monate überschreiten, gelten nicht mehr
als vorübergehend.

3701 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen Feuer-
versicherung

1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten
Positionen ist Summenausgleich vereinbart.

2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positio-
nen die dazugehörenden Versicherungswerte übersteigen,
werden die überschießenden Summenanteile auf die an-
deren genannten Positionen aufgeteilt, bei denen Unter-
versicherung besteht und für die gleich hohe und niedrige-
re Prämiensätze vereinbart sind.

3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßge-
bend, um die die Versicherungswerte der einzelnen Positi-
onen die Versicherungssumme übersteigen, und zwar oh-
ne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Versi-
cherungsfall betroffen sind.

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko (Erste Gefahr).

5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungs-
summen vereinbart, so erfolgt der Summenausgleich nur
zwischen den Positionen der einzelnen Grundstücke.

G009 Spezialversicherung

Soweit Sachen durch eine Spezialversicherung auch gegen die
gleichen Gefahren anderweitig versichert sind, scheiden sie mit
dem anderweitig versicherten Wert aus dem Vertrag aus.

G056 Erweiterte Neuwertentschädigung

1. In Erweiterung der Klausel 3502 gilt für alle im Betrieb
befindlichen Maschinen und Einrichtungsgegen stände, die
sich im Gebrauch befinden, dem Betriebszweck dienen
und regelmäßig gewartet werden, genereller Neuwert als
Ersatzwert vereinbart (Verzicht auf die Anwendung der 40
%-Regel).

2. Dies gilt nicht:

a) für selbstfahrende Arbeitsmaschinen (sofern zulas-
sungspflichtig);

b) für zulassungspflichtige

– Kraftfahrzeuge,

– Kraftfahrzeuganhänger und

– Zugmaschinen;

c) für Sachen, für die ausdrücklich Zeitwert vereinbart ist;

d) für Sachen gemäß der Definition des „gemeinen Wer-
tes“ (Sachen die nicht in Gebrauch sind).


